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Obsteig,  16.10.2004

Hinweis auf Fehlverhalten in der Wissenschaft durch die Eberhard Karls Universität Tübingen

Sehr geehrte Herren Professoren,

gemäß §1 der aktuellen Verfahrensordnung zum Umgang mit Fehlverhalten in der Wissenschaft der Universität Tübingen mache ich von meinem Recht (§1 „Jeder hat das Recht, bei Verdacht auf Fehlverhalten in der Wissenschaft, eine dafür bestellte Vertrauensperson der Universität anzurufen“) gebrauch, sie als Vertrauenspersonen aufgrund von massiven Fehlverhalten der Medizinischen Fakultät anzurufen.

Der Mediziner, Theologe und Wissenschaftler Dr. med. Ryke Geerd Hamer veröffentlichte bereits vor mehr als 20 Jahren neue medizinische und biologische Erkenntnisse und Entdeckungen, die er erforscht hat, im Zusammenhang mit dem Auftreten von Krankheiten, insbesondere mit dem Schwerpunkt auf Krebs. Diese Art seiner Erkenntnisse, die er unter dem Begriff „Neue Medizin“ veröffentlichte, sind (unter der Vorraussetzung der Richtigkeit) für den Bereich der Medizin von höchster Bedeutung. 

Um seine Erkenntnisse mittels einer öffentlichen Prüfung auf Richtigkeit unterziehen zu lassen, reichte Dr.Hamer diese bereits im Jahre 1981 als Habilitationsschrift bei der Medizinischen Fakultät Ihrer Universität (Tübingen) ein. Die Universität wies diese Habilitationsschrift allerdings ohne Überprüfung zurück. Selbst ein Gerichtsurteil von 1986 (Verwaltungsgericht Sigmaringen, Az: 3 K 1180/86),

welches die Universität Tübingen dazu verpflichtet, die Prüfung durchzuführen, lässt Ihre Universität nicht aktiv werden.

Die Erkenntnisse der „Neuen Medizin“ haben sowohl im wissenschaftlichen und medizinischen Bereich als auch in der allgemeinen Bevölkerung seit langem eine solche Bedeutung gewonnen, dass die Universität Tübingen, speziell die medizinische Fakultät, auch ohne oben genanntes Gerichtsurteil längst hätte tätig werden müssen in Bezug auf die Prüfung der „Neuen Medizin“. Dazu hat sie sich mit der „Verfahrensordnung zum Umgang mit Fehlverhalten in der Wissenschaft“ verpflichtet. 

Konkret liegt mit dem genannten Gerichtsurteil u.a. ein Verstoß gegen Absatz II „Fehlverhalten in der Wissenschaft“ vor:

„Fehlverhalten in der Wissenschaft [..] liegt vor, wenn [..] die Forschungstätigkeit anderer rechtswidrig beeinträchtigt, behindert oder zerstört wird.

Die Universität Tübingen verstößt also absichtlich gegen ihre eigenen, sich selbst auferlegten Regeln wissenschaftlichen Arbeitens, der sie sich und allen Beschäftigen (Professoren eingeschlossen) verpflichtet hat. 

Konkret benenne ich folgende Personen, die mitunter Ursächlich für dieses Fehlverhalten verantwortlich sind (mindestens durch Kenntnis der Sachverhalte und daraus resultierende Untätigkeit), allgemein benenne ich die medizinische Fakultät:

· Prof. Dr. Karsten Voigt 
(Aussage vor dem Verwaltungsgericht in Sigmaringen 1986: „Ja, in der Schulmedizin weiß man über Krebs quasi nichts!“ „Wir wollen gar nicht wissen, ob der Dr. Hamer recht hat!“ „Nein wir wollen es nicht wissen. Und ich werde immer und immer gegen Dr. Hamer stimmen, egal was er schreibt.“

· Prof. Dr. Gernot Rassner
Stellungnahme zur Vorlage vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen 2003:
„Auch ist es ethisch unverantwortlich und völlig ausgeschlossen, dass die Schulmedizin beziehungsweise unsere Gesellschaft der Neuen Medizin Raum gibt, um z.B. im Rahmen einer klinischen Therapiestudie diese zu überprüfen beziehungsweise zu verifizieren (oder zu widerlegen).“

· Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Eberhard Schaich
Besitzt als Rektor Kenntnis der Vorgänge

Weitere Informationen können sie den Anlagen entnehmen.

Ich bitte Sie, alles notwendige zu veranlassen (nach §5 und §6 der Verfahrensordnung), um das Fehlverhalten der Universität Tübingen bzw. deren Angehörige zu korrigieren.

Zur weiteren Information lege ich als Anlage einiges an aktuellem Informationsmaterial bei.

Mit freundlichen Grüßen

  Bodo Wolf

PS: Ich behalte mir eine Veröffentlichung dieses Briefes vor.

Anlagen

Artikel der Online-Zeitung FAKTuell, http://www.faktuell.de/Hintergrund/Background333.shtml
“Dr. Hamer, Schulmedizin und lahme Justiz von Karl Krafeld“

Flugblatt des Vereins Wissenschaft, Medizin und Menschenrechte e.V. „Der Fall Hamer: Dringlicher Klärungsbedarf bei der Uni Tübingen!“, 2.10.2004
Gutachten zur Neuen Medizin von Prof. Dr. Hans-Ulrich Niemitz, Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig vom 18.8.2003, auch: www.pilhar.com/Hamer/Korrespo/2003/20030818_Gutachten.htm

